
·.~:- ·1.rt~! w~er Benagen zu d~n ~tel1ogr~rhis('h~n Protokollen des Nationalrates 
. -- ----~.--~-----. .. XIV. Gesetzg;bungsp~l:i~de ~-. ~. . .. 

Nr. !l95'7J 

1977 -02·' 24 
A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. HAUSER., STEINBAUER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Just-iz 

betreffend die Vorgänge in der Staatsanwaltschaft [-lien· 

Die unter'fertigten Abgeordneten haben vor fast genau, 

einem (.Tahr - am 26.2.1976 - die Einsetzung ei"nes par la­

mentar-ischen Untersuchungsaussßhusses zur Uberprüfung 

aufkZärungsbedürftiger Vorgänge bei der Staatsanwalt.,., 

schaft Wien beantragt, Diesem Antrag lagen konkrete 

Vorfälle;, die sich seit dem Amtsantri'tt des Leitenden 

Ersten StaatsamJaltes Dr. MUZ ler bei der StaatsanwaZt~ 

schaft Wien ereignet haben, zugrunde. Die Vorfälle 

gipfelten in der Feststellung der seinerzeitigen Staats­

anwältin Dr. Eckbrecht, sie hab~ von Dr. MülZer rechts­

widrige Weisungen erhalten. 

Die SPO-Mehrheit hat die Einsetzung eines Untersuchungs­

ausschusses abgelehnt, weil ihrer Ansicht nach nichts 
I 

zu untersuchen IJär. Just1:zministeY' Dr. Broda hat die 

Vorfä l le a 1-s "Meinu.ng.sverschiedenaei ten" zwischen Dr.· 

Eckbl?echt und Dr. Mül ler abge tan. 

In der Ausgabe vom 22.2.1977 berichtet die Zeitschrift 

"f"l" . d ß d pro ~ nunme~r:J a~ aB Oberlandesgericht Wien am 

23.12.1976 die Einleitung einer Diaziplinaruntersuchung 
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gegen Dr. Eckbrecht mit einer sehr bemerkenswerten Be­

gründung abgeZehnt hat. Das Gericht ist namlich - soweit 

seine Begründung dem "profi Z-" entnommen werden kann -

nicht nur davon ~usgegangen, daß Dr. Eckbrecht ihre Vor­

würfe gegen die Amtsführung der Staatsanwaltschaft Wien 

. im guten Glauben ~emacht hat~ so~dern vielmehr davon, daß 

diese Vorwürfe auch objektiv zutreffen. D1:e- schwerwiegendste 

FeststelZ~~g des Oberlandesgerichtes Wien ist sicherlich 

diejenige, daß Irden von Dr. Eckb~eaht geaußerten Zweifeln 

an der Rechtmaßigkeit dieser Vorgangsweise (gemeint: der 

Staatsanwaltschaft) Berechtigung nicht abgesprochen wer-

den kann". 

Diese Feststellung eines unabhangigen Gerichtes über die 

Amtsführung des Leiters der Staatsanwaltschaft W1.:en J Dr. 

Müller, im Zusammenhang mit einer Reihe weiterer im 

"Pl'Of1: Z" abgedruckter Festste 7., Zungen des Oberlandesge­

richtes Wien müssen nach Ansicht der unterfertigten Ab­

geordneten zweifellos zu Konsequenzen ~on seiten des 

Bundesministers fÜl' Ju.st·[,z führen. Die unte2'fertigten 

Abgeordneten erwarten, daB der Bundesm-inister für Justiz 

nach diesel' Qufsehenerregenden Entscheidung des Ober­

Zandesgerichtes Wien als verantwortZicher ResBortminister 

von sich aus tatig wird und die erforderlichen Unter­

suchungen betreffend jene HandZungen des .Deiters der 

Staatsanwaltschaft W~~en in die f./ege leiten 7.Jn:rd J an deren 

Rechtm&ßigkeit ein unabh&ngiges Gericht "berechtigte 

Zweifel ll ge&ußert hat. 

Zunachst stelZen die unterfertigten Abgeordneten daher 

an de-;t Hel'rn Bundesminis,ter für Justiz lolgende 
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Anfrage: 

1) S~it wann ist Ihnen die Entscheidung des ObepZandes­

gerichtes Wien vom 23.12.1976 bekannt? 

2) Welche Konsequenzen haben Sie bisher aus dieser Ent­

scheidung gezogen ? 

3) Wenn dies riicht der Fall war~aus welchen Grilnden 

haben Sie davon Abstand genommen~ den FeststeZlungen 

des Oberlandesgerichtes Wien Uber die Vorgangsweise 

Dr. MUlZer's im einzelnen nachzugehen? 

4) Palls Sie bisher nichts unternommen haben~beabsichti­

gen Sie auch weiterhin nicht~ aus dem Urteil vom 

23.12.1976 Konsequenzen zu ziehen? 
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